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Angenommen:  
 

 Abgelehnt:  
 

 Vorstandsüberweisung:  
 

 Entfallen:  
 

 Zurückgezogen:  
 

 Nichtbefassung:  
 

Stimmen Ja: 0  Stimmen Nein: 0  Enthaltungen:0  

 

TOP VI  Änderung des § 5 der Satzung der Bundesärztekammer  

  Betrifft:  Ergänzung einer weiteren Option  

Änderungsantrag zum Beschlussantrag  

  
Von:  Herrn Dr. H. Hellmut Koch als Mitglied des Vorstands der Bundesärztekammer 

Herrn Dr. Max Kaplan als Mitglied des Vorstands der Bundesärztekammer 

 

 

DER DEUTSCHE ÄRZTETAG MÖGE BESCHLIESSEN:  
   

Ergänzung zu 2d 

Auf Seite 3 soll nach dem Abschnitt "Option 2c" ein neuer Abschnitt "Option 2d" ergänzt 

werden. (-> Folgeänderungen auch im letzten Absatz): 

Der Vorstand wird zusätzlich um ein weiteres zu wählendes Mitglied erweitert. Die 

Erweiterung des Vorstandes um jetzt drei weitere Ärztinnen und Ärzte soll dazu beitragen, 

dass alle Versorgungsstrukturen, nämlich "stationäre Versorgung", "ambulante 

fachärztliche Versorgung" und "hausärztliche Versorgung", entsprechend im Vorstand der 

Bundesärztekammer vertreten sind. Der Ärztetag hat damit die Möglichkeit, Ärztinnen und 

Ärzte nicht vertretener Versorgungsstrukturen hinzuzuwählen. 

  

   

 


